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Beachte 

Zum Bezugszeitraum vgl. 3. Teil Übergangs- und Schlußbestimmungen 

der Anlage 

 

Bezugszeitraum: Abs. 5 

                vgl. Art. IV Z 29, BGBl. Nr. 818/1993 

Text 

Behandlung der Anteilsinhaber 

§ 5. (1) Der Austausch von Anteilen an der übertragenden Körperschaft auf Grund der 
Verschmelzung gilt nicht als Tausch. Zuzahlungen auf Grund handelsrechtlicher Vorschriften gelten beim 
Empfänger als Veräußerungsentgelt. 

(2) Neue Anteile treten für Zwecke der Anwendung der Fristen der §§ 30 und 31 des 
Einkommensteuergesetzes 1988 an die Stelle der alten Anteile. 

(3) Geht durch die Verschmelzung die Eigenschaft von Anteilen als Beteiligung im Sinne des § 31 
des Einkommensteuergesetzes 1988 unter, gelten diese Anteile bis zum Ende des zehnten Jahres nach 
Ablauf des Verschmelzungsstichtages als Beteiligung im Sinne des § 31 des 
Einkommensteuergesetzes 1988. 
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(4) Besteht vor dem Austausch weder an der übertragenden noch an der übernehmenden 
Körperschaft eine Beteiligung im Sinne des § 31 des Einkommensteuergesetzes 1988 und entsteht durch 
die Verschmelzung eine solche Beteiligung, gilt der gemeine Wert dieser Beteiligung als 
Anschaffungskosten. 

(5) Entsteht durch die Verschmelzung bei einer Körperschaft als Anteilsinhaber eine internationale 
Schachtelbeteiligung im Sinne des § 10 Abs. 2 des Körperschaftsteuergesetzes 1988 oder wird ihr 
Ausmaß erweitert, gilt hinsichtlich der bisher nicht steuerbegünstigten Beteiligungsquoten folgendes: 

 1. Der Unterschiedsbetrag zwischen den Buchwerten und den höheren Teilwerten ist als 
Teilwertabschreibung im Sinne des § 10 Abs. 2 Z 2 lit. b des Körperschaftsteuergesetzes 1988 zu 
werten. 

 2. Die zeitlichen Beschränkungen des § 10 Abs. 2 Z 2 des Körperschaftsteuergesetzes 1988 sind 
nicht anzuwenden. 
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